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Teilrevision des Bundesgesetzes über Ausländerinnen und Ausländer 
(Integrationskapitel und Spezialgesetze) 
 
 
Sehr geehrte Frau Derrer Balladore, liebe Ruth 
 
Wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom 20. Dezember 2011 eingeräumte 
Möglichkeit zur Stellungnahme in obiger Angelegenheit. Gerne äussern wir uns dazu wie 
folgt: 
 
Die Aargauische Industrie- und Handelskammer AIHK unterstützt den Grundsatz des Förderns 
und Forderns in der Integrationspolitik. Sowohl die Zuwanderer, als auch die Schweiz müssen 
einen Beitrag zur Integration leisten. Unseres Erachtens ist es daher erstrebenswert, klarere 
und verbindlichere Integrationskriterien zu erarbeiten. Um diese Ziele zu erreichen, sollen 
sämtliche natürlichen und juristischen Personen aus unserer Gesellschaft involviert sein. Da 
die Zuwanderung zu einem Grossteil über den Arbeitsmarkt in die Schweiz führt, kann man 
sich u.E. auch als Arbeitgeber dieser Diskussion bzw. einer gesellschaftlichen Verantwortung 
nicht (mehr) entziehen. Wir anerkennen daher eine grundsätzliche und beschränkte 
Mitwirkungspflicht von Arbeitgebern. 
 
Die Mitwirkung von Arbeitgebern bei der Integration lehnen wir aber in Form von Art. 58b 
AuG strikt ab. Der Artikel ist unseres Erachtens zu offen und erklärungsbedürftig. Auch der 
erläuternde Bericht zur Vernehmlassung nimmt leider keine vernünftigen oder konkreteren 
Massnahmen auf (z.B. in Form einer nicht abschliessenden, möglichen Liste für einen 
Verordnungs-Artikel), die umgesetzt werden können. Vielmehr sollen die konkreten 
Massnahmen durch die Sozialpartner erarbeitet werden. Das wirft zahlreiche praktische 
Fragen auf, die nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden dürfen: 
 
So ist zunächst völlig unklar, was unter dem Begriff der Integration genau zu verstehen ist 
und welche Folgen sie für Arbeitgeber hat. Handelt es sich dabei primär um finanzielle 
Massnahmen, wie z.B. den durch den Arbeitgeber bezahlten Besuch eines Sprachkurses, oder 
haben allfällige Angebote eher unterstützenden Charakter ohne Kostenfolgen?  Ferner ist 
unseres Erachtens unklar, für wie lange ein Arbeitgeber für die Integration seiner 
Arbeitnehmer verantwortlich sein soll. Was passiert z.B. bei einem Arbeitgeberwechsel? 
Sollen allfällige finanzielle Leistungen zurückerstattet werden, falls ein Arbeitnehmer die 



 

Stelle wechselt? Der administrative Aufwand für die betroffenen Unternehmen würde so 
deutlich steigen. 
 
Ausserdem ist für uns die Frage nach der Verantwortlichkeit für die Integration von 
Familienmitgliedern keineswegs geklärt. Ein Arbeitgeber kann nämlich nicht im Voraus 
beurteilen, ob und in welcher Form der Arbeitnehmer den Familiennachzug beantragt oder 
nicht. Folgekosten könnten somit enorm sein, was viele Arbeitgeber davon abhalten dürfte, 
ausländische Arbeitnehmer anzustellen. Die Steuerung der Einwanderung von 
Familienmitgliedern ist unseres Erachtens vielmehr Aufgabe der Politik als der einzelnen 
Arbeitgeber. Eine fundiertere Regelung als in vorliegender Teilrevision erscheint erforderlich. 
 
Ferner ist die AIHK der Meinung, dass nicht jeder Ausländer auch in derselben Weise 
integrationsbedürftig ist. Zwar kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass Hilfskräfte im 
Rahmen der Personenfreizügigkeit in die Schweiz einwandern, welche sich in keiner 
offiziellen Sprache oder in Englisch verständigen können und sogar Mühe beim Lesen und 
Schreiben haben mögen. Dass Hilfskräfte aus bildungsferneren Schichten eher von unseren 
Sozialversicherungen Gebrauch machen können, ist weiter durchaus möglich. Genauso gibt 
es aber auch viele gut ausgebildete Fachkräfte, die unserem Staat kaum zur Last fallen, 
ebenso wie ihre Familienangehörigen.  
 
Zudem wirft die gezielte Förderung von Zuwanderern in Bereichen, die primäre Aufgabe ihres 
Heimatstaates sein sollte (nämlich Lesen und Schreiben, Grundlagen der Mathematik und 
weitere gemäss erläuterndem Bericht) auch Fragen der Rechtsgleichheit auf: Weshalb sollen 
Zuwanderer von kostenlosen Angeboten profitieren können, während Schweizer 
Staatsangehörige nach unserem Wissenstand für ähnliche Angebote die Kosten zumindest 
teilweise übernehmen müssen? Eine solche Ungleichbehandlung ist aus unserer Sicht 
abzulehnen. 
 
Als Nebenbemerkung erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass ein grosser Teil der 
Integrationskosten im Bereich des Asylwesens anzusiedeln sind, das im Rahmen der 
Einwanderungspolitik (z.B. kürzere Verfahren) verbessert werden kann. 
 
Mit Befremden haben wir ausserdem zur Kenntnis genommen, dass ein allfälliger 
Integrationsartikel für den Bund zwar geprüft, aber verworfen wurde, da die Integration von 
Ausländern beim Bund auch ohne gesetzliche Grundlage gewährleistet werden könne (S. 8 
des erläuternden Berichts). Unseres Erachtens hätte gerade der Bund als Arbeitgeber mit 
gutem Beispiel vorangehen können. Mit dem entsprechenden Verhalten sorgt er bei uns für 
Unverständnis. 
 
Was den Fragekatalog im Allgemeinen betrifft, so fehlt uns die Möglichkeit zur 
differenzierten Stellungnahme. Gewisse Fragen sind  unseres Erachtens zu wenig spezifisch 
formuliert oder hätten unbedingt eine zusätzliche Erklärungsmöglichkeit vorsehen sollen. Aus 
diesem Grund erlauben wir uns, nur einzelne Fragen zu beantworten. 
 
Die Antworten entnehmen Sie gerne der Beilage zu diesem Schreiben. Als Stossrichtung für 
unsere Antworten möchten wir festhalten, dass Integration aus Sicht der AIHK wesentlich mit 
Selbstverantwortung zu tun hat. Wir unterstützen zwar grundsätzlich gewisse Angebote für 
besonders hilfsbedürftige Zuwanderer: So lehnen wir interkulturelle Übersetzungen für 
Arbeitnehmer, die z.B. am 2. Tag nach ihrer Arbeitsaufnahme in der Schweiz verunfallen, 
nicht a priori ab. Im Gegenzug besteht aber die Gefahr, dass mit der expliziten gesetzlichen 
Aufnahme von interkulturellen Übersetzern ein Berufszweig geschaffen werden könnte, der 



 

als Beratungsdienst auch integrationsunwilligen Personen dienen soll, die ausschliesslich an 
den Leistungen unserer Sozialversicherungen interessiert sind. In dieser Form lehnen wir 
weitergehende Unterstützungsangebote kategorisch ab. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Der Rechtsunterzeichnete steht 
Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
AARGAUISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 
Geschäftsstelle 
 
 
 
Peter Lüscher Marco Caprez 
Geschäftsleiter lic. iur., Rechtsanwalt 
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